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eingeschrinkten Hochachtung von Herrn Professor Max Huber darf der
Hinweis auf seinen Zeitungsartikel und die Zitierung einer allfilligen
Moéglichkeit fiir uns nicht entscheidend sein, denn Herr Professor Max
Huber fiihrt selber wortlich aus: ,,Dieser Weg fiihrt, da ein dahinzie-
lendes Gesetz oder allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss dem Refe-
rendum offenstiinde, mit Sicherheit iiber eine Volksabstimmung. Betrach-
tet man die jetzige Auslegung des Verfassungstextes als diesem gleich-
wertig, als dessen integrierenden Bestandteil, dann wire allerdings nur
die Partialrevision moglich”.

Das 1st auch die Auffassung des Bundesrates.

Wir empfehlen Ihnen deshalb Ablehnung der Motion von Roten und
daftir Annahme der Motion der Kommission. Wir sind tiberzeugt, dass
wir damit dem Frauenstimmrecht einen besseren Dienst erweisen, als
wenn die Motion von Roten angenommen wiirde.

Abstimmungen
Fiir den Antrag der Kommission

(Kenntnisnahme in zustimmendem Sinn) 128 Stimmen
Dagegen 11 Stimmen
Fiir Annahme der Motion der Kommission

(Verfassungsrevision) 85 Stimmen
Dagegen 06 Stimmen

Président: La proposition éventuelle Grendelmeier tombe par suite
de cette votation.

Iiiir den Antrag Nicole (Frauenbefragung) 13 Stimmen
Dagegen 70 Stimmen
Fir Annahme der Motion von Roten (Gesetzesrevision) 8 Stimmen
Dagegen 114 Stimmen

An den Standerat

Pully, den 16. August 1951
Herrn Bundesprisident von Steiger
Bern.
Herr Bundesprisident,

Vor einigen Tagen erhielt ich das stenographische Bulletin der Na-
tionalratssitzung vom 13. Juni, an welcher die Motion betreffend Kin-
fiihrung des Frauenstimmrechts behandelt worden ist. Gestatten Sie mir.
im Hinblick auf spitere Zeiten, eine kleine personliche Bemerkung zu
Ihrem Votum anzubringen. ) :

Sie haben erklart, dass es in Threr politischen Laufbahn als Bundes-
rat nie vorgekommen ist, dass man einen Verband zu einer parlamentari-
schen Kommissionssitzung zugelassen und zu Worte habe kommen lassen.
Diese Tatsache diirfte darauf zuriickzufiihren sein, dass wihrend der
Kriegsjahre die ordentliche Gesetzgebung so gut wie ausgeschaltet war,
Es ist auch leicht verstindlich, dass Minnerverbinde bei Kommissions-
beratungen nicht besonders angehort werden missen. weil sie als Aktiv-
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biirger selbst in den Riten vertreten sind. Fiir Frauen, die kein Mit-
spracherecht haben, liegt die Sache grundsitzlich anders, und es ist ihrer
besonderen Stellung wiederholt Rechnung getragen worden, wenn es sich
um Bundesgesetze handelte, die sie besonders betraf.

So wurde den Frauen fiir die Dauer der parlamentarischen Behand-
lung des Familienrechts im ZGB. eine eigene Vertretung im Nationalrate
gegeben. Wenn ich nicht irre nahm Herr Nationalrat Dr. Silbernagel
jeweilen die Wiinsche und Anregungen einer unter dem Vorsitz von
Helene von Miilinen arbeitenden Kommission entgegen und vertrat diese
im Parlament.

Anders bei den Beratungen zum Schweizerischen Strafgesetze. Dies-
mal wurden die grossen Frauenverbinde aufgefordert der nationalrit-
lichen Kommission ihre Forderungen betreffend Schutz der Frauen und
Jugendlichen selbst vorzubringen. Die Verbiinde ordneten daher anfangs
der 20ger Jahre eine Frauendelegation mit den nétigen Instruktionen
ebenfalls nach Lugano ab: Frau S. Glittli fiir den Bund schweizerischer
Frauenvereine, Friaulein Emma Hess fiir den Verband zur Hebung der
Sittlichkeit, Melle M. Hahn fiir den Verein der Freundinnen junger Mad-
chen und ich selbst fiir den Schweiz. Verband fiir Frauenstimmrecht.
Wir bekamen ein bis zwei Stunden Zeit, um unsere Wiinsche vorzubrin-
gen. Den Beratungen wohnten wir nicht bei.

Es scheint mir, dass mit diesem Vorgehen den Frauen nicht nur
eine Hoflichkeit erwiesen werden sollte, sondern dass es einem Gebot
der Billigkeit entspricht, wenn diejenigen, die ein Gesetz oder eine Mo-
tion besonders betrifft auch selbst angehort werden, solange sie kein
-eigenes Mitbestimmungsrecht haben. Tch hoffe daher, dass das Vorgehen
der nationalriitlichen Kommission auch im Stinderate und bei anderen
Beratungen tber Gesetze, die fiir uns von besonderer Bedeutung sind,
fortgesetzt werden wird, und ich wire Ihnen zu grossem Danke ver-
pflichtet, wenn Sie die Herren Kommissionsprisidenten in diesem Sinne
orientieren wollten.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesprisident, den Ausdruck
meiner vorziglichen Hochachtung.

A. Leuch.

Zermatt, den 24. August 1951.

Frau Bundesrichter A. Leuch
1, chemin Val d’Or
Pully-Lausanne

Sehr geehrte Frau Bundesrichter,

Ihr Brief vom 16. August 1951 ist mir ins Wallis nachgesandt worden.

Ich méchte vorausschicken, dass ich seinerzeit sowohl gegeniiber
Herrn Nationalrat Wick wie gegeniiber Herrn Stiinderat Picot die Mei-
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nung geidussert habe, dass die Vertreterinnen des Frauenstimmrechts-
verbandes an die K-ommissionssitzungen eingeladen werden sollten. Das
wird fiir die stinderitliche Kommission zweifellos auch geschehen.

Im iibrigen danke ich Ihnen fiir die Mitteilungen iiber die Mitwir-
S o . Ao "
kung der Frauen bei fritheren Beratungen bestens.

Meine Bemerkung, es sei ,mir in meiner ganzen politischen Lauf-
bahn als Bundesrat noch nie vorgekommen, dass man einen Verband
zu einer parlamentarischen Kommissionssitzung zugelassen hat und dass
der Verband dort zum Worte kam” bezog sich auf eine unpassende
Behauptung des Herrn Nationalrat Peter von Roten, die ich im folgenden
hier wiedergebe:

Nun glaube ich, dass man an und fiir sich sagen kénnte, diese
Frage sei ein Monchsgezink oder in concreto ein Juristengezink.
Dem wiire so, wenn sich nicht daraus zeigen wiirde, wie diese
Frage vom Departement, das allerdings ,,wichtigere” Sachen zu
bearbeiten hat, und offenbar zu wenig von den Verbinden unter
Druck gesetzt worden ist, nicht mit dem nétigen Verstindnis
in die spezielle Frage, um die es sich hier handelt, bearbeitet
worden ist. 7’

(betreffender Passus ist von mir unterstrichen)

Hitten die Vertreterinnen des Frauenstimmrechtes in ihrer Eingabe
an den Nationalrat aufgefithrt — wie es sich eigentlich gehort hiitte —
wo {iiberall schon bei parlamentarischen und ausserparlamentarischen
Kommissionen die Frauen zugezogen wurden und heute noch zugezogen
werden, dann hitten zweifellos Ihre Beispiele in dieser Liste auch figu-
riert, Ich hitte sie dann sicher auch angefiihrt, was die betreffende Stelle
im Votum des Herrn von Roten nur noch sonderbarer hiitte erscheinen
lassen.

Die Billigkeit hitte verlangt, anzuerkennen, wie sehr wir uns immer
wieder bemiihen, Frauen zur Mitarbeit heranzuziehen. wo sich nur Ge-
legenheit dazu bietet. Das war nicht nur zur Zeit des Herrn Nationalrat
Silbernagel so.

Aber ich bin umso gliicklicher, meine Liste nun auch noch mit den
von Thnen erwihnten Beispielen erginzen zu konnen.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrichter, den Ausdruck
meiner vorziiglichen Hochachtung.

E. v. Steiger

Redaktion : L. Lienhart, Rebbergstrasse 33, Ziirich 37, Telefon 26 0544
Inserate an: A. Moos, Buchdruckerei, Ziirich-Héngg, Ackersteinstr. 159, Tel. 56 70 37

Anmeldungen von Abonnenten u. Adressdnderungen erbeten an: Frau Pia Kaufmann
Biichnerstrasse 26, Ziirich 6, Telefon 26 2474

Postcheckkonto des Frauenstimmrechtsvereins Ziirich No. VI 14151



	Herrn Bundespräsident von Steiger : Bern ; Frau Bundesrichter A. Leuch : Pully-Lausanne

